
Wie kann der Gasverbrauch gesteigert werden?

Autor(en): [s.n.]

Objekttyp: Article

Zeitschrift: Illustrierte schweizerische Handwerker-Zeitung : unabhängiges
Geschäftsblatt der gesamten Meisterschaft aller Handwerke und
Gewerbe

Band (Jahr): 30 (1914)

Heft 45

Persistenter Link: https://doi.org/10.5169/seals-580745

PDF erstellt am: 16.07.2024

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an
den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in
Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder
Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den
korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung
der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots
auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung
übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder
durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot
zugänglich sind.

Ein Dienst der ETH-Bibliothek
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

http://www.e-periodica.ch

https://doi.org/10.5169/seals-580745


Sir. 45 SHuflr. fdjtueis. $>uubn>. („fPleifterblatt") 6o7

<2Bie lawn bet ®a^erbtand)
gefteigett Serben?

(Sorrefponbeng.)

A. Jlflgemeittes.
®urif) bie eingetretene ißelroleumnot haben bie ©aS»

werfe unb ©aStnftaßateure unerwartet oiel 2lrbeit be=

îommen unb einen großen ÏÏbfatj an gerben, Sampen,
Sügefeifen unb anberen ©hiricbiungSgegenftänben p oer>
jeic^nen. ©a§ unb eleftrifchet 'Strom haben ©elegenheit,
fid} neue ©ebiete anpfd}lie|en. 'Set bie jet unerwarteten
Reüanmelbung für ©aSanfdjluff ober Clrroeiterung be=

fie^enber Slnlage tfi aber tt)of)î p beachten, bafj eS ficfj
in ben weitaus phfteichfien füllen um ©inwofper i)an=
belt, bie nic|i gaïjïurtqéfrdftig finb, bie fefwn bei ben

frühen befferen Serhaltniffen auS ©parfamfeitSgrünben
beim — in oielen ffäüen aflerbingS nur f'djeinbat —
biUigeren petroleum oerblieben. Oft fehlt auch bie ©aS»

infiallaiton, well bet fjauSbefitpe in feinen alten 3Riet=

{jäufern fid) biefe SUtSgaben erfparen ober pm mtnbefien
fo lange als möglich hmauSfchteben woßte.

®a einer feit S bie Serbienfioethctliniffe feit Anfang
luguft 1914 mit wenigen SuSnaßmen flehtet geworben
finb, anberfetiS ber .ßausbefitjer burch höhere ghtfer,
unb gebrücfte SWielpreife otelfad) ebenfo fcßwierige Reiten
burcfsmac|en muff haben bie ©aëwerfe batnad} p trachten,
baft fie ben Serhäliniffen ßtedpung tragen unb bie ©in»
fübrung beS ©afeS forooßt bem Bieter als audj bem

fpauSbefißer möglicßfi erleichtern. SBet in biefer Sc
Stehung fcßon sorter „gerüfiet" bafianb, ber hatte feit
ben fleigenben fßetroleumpretfen unb namentlich feit bem

fßelroleummangel bie befie ©elegenßelt, bie ©asanjcßlüffe

p oermeßren unb bie befteßenben Anlagen p erweitern.
®ie ©emeinbe Rorfcß ad), non ber in nachfol-

gen bem bie Diebe tfi t) ai fcßon am 6. ®epmber 1912
neue Seftimmmtgen erïaffen über bie@infüßrung oon
SMnjgaSmeffern, Abgabe non Nochern unb
SeleucßtungSeinricßtungen gegen SRiete unb
Srftellung oon Seitungen auf SeilZahlungen.
®ie mit biefer Neuerung gemachten ©tfaßrungen finb
berart gut, bafj fie aud.) anberortS in ©rroägung gepgett
werben fönnen.

®te ©infüßrung non SRünpaSmeffetn (Automaten)
unb bie Slbgabe non Kodjetn, Sampen u. bergl p billigem
SreiS bat namentlich in $eutfcßlanb fcßon t>or fahren
eingefe^t unb namentlich in großen Fnbufhiegebieten
gro|en ©rfotg gehobt. ®ie bort eingeführten Sorfcßriften
unb Sefümmungen laffen ficß aber nid^t überall ohne
roetteres auch in ber ©chroeij anroenben. SetfplelSroeife
ift bort bie Abgabe non Kocßern unb Sampen in ber

Siegel an bie Sebtngung eines 9Rünjga§meffer§ gefnüpft.

ComprirnSarts u. ;abgedrehte, blsnl«®

f ' '
' i®PS

Veneioigte Drahfwerke Ä.-0. Iii!
Blarak usaci präxis gezogene

ISresif^ pA.
s. • '

jedsr Art in Eisen u> Stahl 3

Haltgewalzte Elsen- nsd Stahlfeandcr bis 300 »m Breit*

Schlackenireies Uerpackunosbandeisep.

3n einzelnen gäüen werben bie Settungen foftenloS er=

fieflt, In anberen bie ©inricßtungen foftenloS abgegeben.
SRetfienS fomtnen bie ©aSwetfe baburcß auf ihre 9Red^=

nung, baft fte zwar feine SRiete berechnen für bie Sei»

tungen, Kocher unb §eröe, bafür aber für bas burch
ben SRünjmeffet bejogene ©aS einen höheren fßreiS be=

rechnen, j. S. 12 Ißfenntg für gewöhnliches, 15—16
Pfennig für „3lutomatengaS". SRit wenigen Ausnahmen
werben biefe an bie SRünpaSmeffer angefdhloffenen @a§-
einricfttungen nur oom ©aämerf aßem ausgeführt, fo baff
ber tßriöatinftaßateur auf biefem gwetg feine Aufträge
erhält.

Seim luffiellen ber Sefümmungen für bie ©emeinbe
Diorfchad} tief; man fich oom ©runbfah leiten, möafichft
aßen SBünfchen ber ©aSabnehmer Die^nung p tragen
unb ben Qnftaßateuren ©elegenheii p bieten, fidh an
biefem „©efcfjäfl" p beteiligen. 3J?it legerem erreicht
man sweierlet : ®ie ^nflaflaleure fonnten fid) nid^t über
ein „llRonopol" beflagen unb burch eifrige ®erbearbeit
wefentlidh pnt onmehsten ©aSabfah beitragen.

@S fei hies oorf) beigefügt, baf, bie ©emeinbe fd)on
feil 10 Jahres bie ©aSplettungen bis auf 15 SReter

Sange foftenloS erfießt unb bie Steigleitungen famt ®aS=
meffern auf eigene Koften liefert.

B. 2He yeftititmungcn.
1. ©aSabgabe burch 9JiünjgaSmeffer. ®ie

Slnmelbung hat bei ber ©aSoerforgtmg p erfolgen. ®er
©aSpreiS ift ber nämli^e wie bei Sepg burch gewöhn»
lichen SReffer. ffik jeben Fehlbetrag in ber ©elbbüchfe
beS SRünpaSmefferS finb bie ©aSabnehmer haftbar unb

jwar auch öann, wenn fie erbrochen wirb. ®te ®aS=

abnehmet hoben äße im SReffer oorgefunbenen ©elbfiücfe,
bie nicht Fmansigrappenftüdfe finb, ohne weiteres unb fo»

fort auSpwecfjfeln.
-2. Abgabe oon Kochern unb SeieuchtungS»

einridjtungen gegen SRiete. ®urch Unterzeichnung

Fig. 1.

Slnmelbuncc Sir.

(gggDerfotQwtg 9^orfchac^

^ttmelbung fßr äRiete bob ©ßiapparate».
®er Ht>terseidjnete, it>o£)nf)aft @(r.

©toc!, roütifdf)t Sie Lieferung uon ®a§apparaten (Sampen, §erb)'
auf SCKiete.

®te Bejüpltcljen »eftimmungen ^abe ich erhalten unb oon
beren Stenntniê genommen.

®ie Sieferung roünfdje id) burd) bag 3nftalIationggefd)äft

Dlorfdjadi, ben

®er §au§eigentümer : ®er ?Jlieter:

ainmelbung Plr,

©ggDerfot'QmtQ 9lotfd)ad)

Rnmdbuug fût SRide »on ©aiopparate«.
gerrn

iWotfdjocl).
S3on ber Slnmefbtmg beg mofmiiau

2tr Stcrf, haben mir Scuntnig
genommen unb ermächtigen Sie h'emit pr Slugführmtg beg 9luf=

trageg

SRorfdjach, ben

(ÇîaéDetrforflUttfl Plorfc^acb.
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Wie kann der Gasverbranch
gesteigert werden?

(Korrespondenz.)

/ì. Allgemeines.
Durch die eingetretene Petroleunmot haben die Gas-

werke und Gasinstallateure unerwartet viel Arbeit be-

kommen und einen großen Absatz an Herden, Lampen.
Bügeleisen und anderen Einrichtungsgegenständen zu ver
zeichnen. Gas und elektrischer Strom haben Gelegenheit,
sich neue Gebiete anzuschließen. Bei dieser unerwarteten
Neuanmeldung für Gasanschluß oder Erweiterung be-

stehender Anlage ist aber wohl zu beachten, daß es sich

in den weitaus zahlreichsten Fällen um Einwohner han-
delt, die nicht zahlungskräftig sind, die schon bei den
früheren besseren Verhältnissen aus Sparsamkeitsgründen
beim — in vielen Fällen allerdings nur scheinbar —
billigeren Petroleum verblieben. Oft fehlt auch die Gas-
installation, weil der Hausbesitzer in seinen alten Miet-
Häusern sich diese Ausgaben ersparen oder zum mindesten
so lange als möglich hinausschieben wollte.

Da einerseits die Verdienstverhältnisse seit Anfang
August 1914 mit wenigen Ausnahmen kleiner geworden
sind, anderseits der Hausbesitzer durch höhere Zinsen
und gedrückte Mietpreise vielfach ebenso schwierige Zeiten
durchmachen muß. haben die Gaswerke darnach zu trachten,
daß sie den Verhältnissen Rechnung tragen und die Ein-
führung des Gases sowohl dem Mieter als auch dem

Hausbesitzer möglichst erleichtern. Wer in dieser Be-
ztehung schon vorher „gerüstet" dastand, der hatte seit
den steigenden Petroleumpreisen und namentlich seit dem

Petroleummangel die beste Gelegenheit, die Gasanschlüsse
zu vermehren und die bestehenden Anlagen zu erweitern.

Die Gemeinde Rorschach, von der in nachsol
gen dem die Rede ist. hat schon am 6. Dezember 1913
neue Bestimmungen erlassen über die Einführung von
Münzgasmessern, Abgabe von Kochern und
Beleuchtungseinrichtungen gegen Miete und
Erstellung von Leitungen aus Teilzahlungen.
Die mit dieser Neuerung gemachten Ersahrungen sind
derart gut. daß sie auch anderorls in Erwägung gezogen
werden können.

Die Einführung von Münzgasmesse?n (Automaten)
und die Abgabe von Kochern. Lampen u. dergl zu billigem
Preis hat namentlich in Teutschland schon vor Jahren
eingesetzt und namentlich in großen Industriegebieten
großen Erfolg gehabt. Die dort eingeführten Vorschriften
und Bestimmungen lassen sich aber nicht überall ohne
weiteres auch in der Schweiz anwenden. Beispielsweise
ist dort die Abgabe von Kochern und Lampen in der

Regel an die Bedingung eines Münzgasmessers geknüpft.

U. l

KWM
VkmW ààà A.-K. W

MMW M?

ZeàZ- is? I^ÎSSN u. sîskl z

K!tzevsl?k kizêk- Mil ZtskMà dk M «m Trà
SckZZààeies velPsckullvsbsàiZsn.

In einzelnen Fällen werden die Leitungen kostenlos er-
stellt, in anderen die Einrichtungen kostenlos abgegeben.
Meistens kommen die Gaswerke dadurch auf ihre Rech-

nung, daß sie zwar keine Miete berechnen für die Lei-
tungen. Kocher und Heröe, dafür aber für das durch
den Münzmesser bezogene Gas einen höheren Preis be-

rechnen, z. B. 12 Pfennig für gewöhnliches, 15—16
Pfennig für „Automatengas". Mit wenigen Ausnahmen
werden diese an die Münzgasmesser angeschlossenen Gas-
einrichtungen nur vom Gaswerk allem ausgeführt, so daß
der Pnoatinstallateur auf diesem Zweig keine Aufträge,
erhält.

Beim Aufstellen der Bestimmungen für die Gemeinde
Rorschach ließ man sich vom Grundsatz leiten, möglichst
allen Wünschen der Gasabnehmer Rechnung zu tragen
und den Installateuren Gelegenheit zu bieten, sich an
diesem „Geschäft" zu beteiligen. Mit letzterem erreicht
man zweierlei: Die Installateure konnten sich nicht über
ein „Monopol" beklagen und durch eifrige Werbearbeit
wesentlich zum vermehrten Gàbsatz beitragen.

Es sei hier noch beigefügt, daß die Gemeinde schon
seit 10 Jahren die Gaszuleitungen bis auf 15 Meter
Länge kostenlos erstellt und die Steigleitungen samt Gas-
Messern auf eigene Kosten liefert.

Z. Die Bestimmungen.
1. Gasabgabe durch Münzgasmesser. Die

Anmeldung hat bei der Gasversorgung zu erfolgen. Der
Gaspreis ist der nämliche wie bei Bezug durch gewöhn-
lichen Messer. Für jeden Fehlbetrag in der Geldbüchse
des Münzgasmessers sind die Gasabnehmer haftbar und
zwar auch dann, wenn sie erbrochen wird. Die Gas-
abnehmer haben alle im Messer vorgefundenen Geldstücke,
die nicht Zwanzigrappenstücke sind, ohne weiteres und so-

fort auszuwechseln.
2. Abgabe von Kochern und Beleuchtungs-

einrichtungen gegen Miete. Durch Unterzeichnung

Fig. 1.

Anmeldung Ne.

Gasversorgung Rorschach

NnMeZdung für Miste von Gasapparaten.
Der Unterzeichnete, wohnhaft Slr.

Stock, wünscht die Lieferung von Gasopparaten (Lampen. Herd)'
auf Miete.

Die bezüplichen Bestimmungen habe ich erhalten und von
deren Inhalt Kenntnis genommen.

Die Lieferung wünsche ich durch das Jnstallationsgeschäft

Rorschach, den

Der Hauseigentümer: Der Mieter:

Anmeldung Nr.

Gasversorgung Rorschach

Anmeldung für Miste von Gasapparaten.

Herrn

Rorschach.

Von der 'Anmeldung des wohnhaft
Slr Stock, haben wir Kenntnis

genommen und ermächtigen Sie hiemit zur Ausführung des Auf-
träges

Rorschach, den

Gasversorgung Rorschach.
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be§ jroeiteiltgen 3lmnelbefcf)etneS (gig. 1), ber bei ber
©aSoerforgung unb bei ben gnftaßateuren aufliegt, er»

hält bie ©aéoerforgung ©eridfjt über ben neuen ®a§»
abnehmet, g ft ber Slntragftefler ntc£)t pgletdf) ©igen»
tümer beS betreffenben HaufeS, fo ift ber ülnmelbefchein
nom Hauseigentümer mitpurterjeicf)nen. (®ie§ wirb oer»
langt, bamit ber Hauseigentümer com ©igentumSoor»
behalt ber ©emeinbe Kennt nié erhält unb fomit ble ge=
mietete ©inrichtung nicht als fßfanb für gefcfjulbeten 9Rtet»

jlnS prüdbehalten îann.)
gn ber Siegel werben nur Kodier unb ©eleudEßungS»

förper in einfacher SluSftatiung in SRlete gegeben. ®tefe
oon ber Seitung ber ©aSoerforgung pfammengefteßten
SRufier ftnb in ben oerfcbtebenen ©erfaufSräumen auS=

gefteßt unb beutltd) mit ben greifen bezeichnet. ©cbtäuclje
werben nicht oermtetet, fonbetn ftnb-nom SRteter bem
betreffenben gnftaflateur p bejahen. ©ämtliche Apparate
ftnb möglichft mit fRohroerbtnbungen anpfdjlteßen.

9Ber einzelne Seile ber ©Inridjtung in reiferer 31uS»

ftattung roünfdjt, bat t'en SReßrpreiS bem betreffenben
gnftaßateur_ ju bellen. ®urch ©ezahlung be,é äRehr»
pretfeS erwirbt ber ©aSabnehmer ïetnerlei befonberen
Siebte unb ©ergünftiamtg. ®amit ift bie 3Röglicf)feit
gefd^affen, baß audi) beffere Sampen unb .gmbe, wenn
audi) manchmal nicht nad) neueftem SRobeß, getauft wer»
ben fönnen.

©eoor ber gnftaßateur ben oon ber ©aéoerforgung
unterzeichneten untern Seil ber Inmelbung erhalten bat
barf er ben iKngemelbeten nicht bebienen. 2Bo feine
Slusfic^t befiehl bie weiter unten erwähnten monatlichen
SRietbeträge ju erhalten, wirb eniweber Mne ©eroiüigung
erteilt ober ber SRietbeirag für einige SRonate jum ©or-
au§ oerlangt.

©olange bie auf SJliete abgegebenen Apparate nidjt
gänzlich abbezahlt .fing* Dürfen Sinbexungeu. an Ripen nut'
unter oorljeritser Inzeige an bie ©aSoerforgung unb auf
Koften beé SRieterS ausgeführt werben. Sis zur ganz»
lidfjen Stbjaßlung bleiben bie- gemieteten ©inrichtungen
©igenium Öer ©aSoerforgung.

®er SRieter ift für gute gnftanbhaltung ber SRiet-

etnnd)tung oerantrooruiÄ ; er hat bte Koften p tragen
für ben gemöhnlidhen Unterhalt (@rfah oon ©lühförpern,
©läfern, SRunbftüden, ©rennerfronen, Steinigen oon
Sampen unb Köd)ern ufw.).

®ie gemietete ©inrichtung barf bis pr gänzlichen 3Ü>»

Zahlung nicht oeräußert werben, Rur mit ©enehmigung
unb SRitwirfung ber ©aéoerforgung barf fie bem Rad)»
folger in einer ÜBohnung übertragen werben, ©eim Um»

pg hat ber 9Rieter ber ©aéoerforgung x-edf)t§eilig SRit-
teilung p machen unb bte Koften ber Umänöerung p
tragen.

Unter ^ugtunblegung eiitfadier Kocher unb Seiende
tungSförper, fowie unter ©ercchtumg einer etwa brei-
jährigen SilgungSfrift ftnb foigenbe monatliche SRietpreife
feftgefeht :

a) ©elemhtungSetnrichtungen :

1 einfache ©tubenlampe gr. —.60
1 „ Buglampe „ — .90
1 „ @ang= ob. Küchenlampe „ —.40

b) Ko^einrichtungen :

1 ©Inlodjberb gr. —.40
1 Broeilodhherb „ —.70
1 ®reilochheib 1.10

3lße ©inrichtungen, bie gwifchen bem 1. unb 20. beS
SRonatS in SRtete geliefert werben, ftnb für ben ooßen
SRonat mtetSpflichtig ; nad) bem 20. gelieferte ©inrich»
tungen finb für ben Reft beS SRonaiS mietSfrei.

Über jebe SRtetetnrichiuug wirb ein beibfeiiig unter»
Zeichnetet ©ertrag abgefdtßoffen (gig. 2). gn biefem ftnb
©rfteßungSpreiS unb monatliche tlRietbeträge einzeln auf»

Sifl- 2.

SSertrag SRr.

(BggDcrfotQung 9lorfd)ad)

©ertrag
über

Siefernag oon ©aSopparaten auf SRiete.

Qtmfdjen ber ©aSoerforgung 9torf<hach unb Herr
loobnbaft @tr <§toct,

ift nad) ben bepglidjen SBeftimmungen folgenber SJÎietDertrag .ab»

gefchloffen tnorben :

2irt. 1.

®ie burd) bag Snftaüalionggefdjäft
gelieferten ©inridjtungen roerben roie folgt berechnet:

1 ©tubenlanipe g-r
1 ©anglanipe „
1 Stiidfenlampe „

1 ©aêijerb

©Ultima g-r.

9irt. 2.
®er monatlid) su bejaïjtenbe 9Jtietprei§ beträgt f^r.

3lrt. 3.
®er SRieter Ijat non ben bejügl. Seftimnutngcn com 6. ®ej.

1912 KennlniS genommen.
®appelt ausgefertigt :

Dtorfchacb, ben

®er SJÎieter:
(^aäOeeforgmtg Oîorfdjacô.

geführt. Sßerben gebrauchte ©intidhtungen in ßRiete ge>

geben, fo wirb ber ©rfteßungSpreiS berechnet als Unter»

fd)teb pnfdjen bem urfprunglidjen ©rfteßungSpreiS unb
beu bereits bezahlten lIRietbelrägen.

©ob a to bie Summe ber mouatlidhen ßRietbeträge ben

im ©ertrag feftgefehten ©rfteßungSpreiS erreicht, gehen
bie gemieteten ©inridhtungen in ben ©eftß be§ ÜRieterS

über. ®urd| ©eph'ang beS SReftbeirageS fann ber @aS»

abnehmet fdjon oorher jeberjeit bte gemieteten ©intidp
tungen erwerben, ©ei tSuflbfung beS SRtetaerhäitniffeS
müffen wenigftenS fedhS äRonatSbeiiräge bephlt fein.
SBenn ein ©aSabnehmer oon fRorfchaA wepjieht unb
bie gemieteten ©inrichtungen nicht faufen wiß, fo nimmt
fie bie ©aéoerforgung prücf unb oergütet ihm bie Hälfte
ber über bte elften fec&s SRonate hinaus geleifieten iïïîief»

betrüge. ®et ßRieter bephlt bie Koften für aüfällige
^Reinigung unb 2BieberinftanbfMung ber gemieteten ©in»

rieht wagen.
ffio bie gemieteten ©inrichtungen mit einem gemöh"'

tiihen ©aSmeffer in ©erbinbung ftehen, fann bie ©emetnbe

©icherfteßung für ben mutmaßtidhen monatlii|en @aS»

oerbrauch oerlangen ober einen SRunjmeffer eirifeUen ;

audh für bie monatlichen SRietbeträge fann Sicherheit
oerlangt werben.

3. 31 nläge oon ©aSinnenleitungen auf Seil»

ja 1)1 un g en. Ülnmelbung unb SertragSabfchluß finb ahn»

lieh wie bei ber 3Riete oon m,b Sampen (gig. 3

nnb 4). (Bur ©ereinfadhung finb bie Inmelbungen unb

©ertrüge auf oier oerfdhiebene farbige ©aptere gebrudt.)

©ertrage über Seitungen werben nur mit bem HauS»

befi^er abgefdjloffen. ©on ber ©aéoerforgung abgc»

mtefene 3lntragftefler fönnen auch tn biefen gäßen beim

®emeinberat ©efefjwerbe erheben unb beffen ©ntfdfjeib

oerlangen
©amtltdhe oorpnehmenben Arbeiten nnb ©rgänjungen

bürfen nur bur^ bte ©aéoerforgung ober burd) bte fo«»

jeffionierten gnftaßateure ausgeführt werben. ©i§
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des zweiteiligen Anmeldescheines (Fig. 1), der bei der
Gasversorgung und bei den Installateuren aufliegt, er-
hält die Gasversorgung Bericht über den neuen Gas-
abnehmer. Ist der Antragsteller nicht zugleich Eigen-
tümer des betreffenden Hauses, so ist der Anmeldeschein
vom Hauseigentümer mitzuunterzeichnen. (Dies wird ver-
langt, damit der Hauseigentümer vom Eigentumsvor-
behalt der Gemeinde Kenntnis erhält und somit die ge-
mietete Einrichtung nicht als Pfand für geschuldeten Miet-
zins zurückbehalten kann.)

In der Regel werden nur Kocher und Beleucht ungs-
körper in einfacher Ausstattung in Miete gegeben. Diese
von der Leitung der Gasversorgung zusammengestellten
Muster sind in den verschiedenen Verkaufsräumen aus-
gestellt und deutlich mit den Preisen bezeichnet. Schläuche
werden nicht vermietet, sondern sind vom Mieter dem
betreffenden Installateur zu bezahlen. Sämtliche Apparate
sind möglichst mit Rohrverbindungen anzuschließen.

Wer einzelne Teile der Einrichtung in reicherer Aus-
stattung wünscht, bat den Mehrpreis dem betreffenden
Installateur zu bezahlen. Durch Bezahlung des Mehr-
Preises erwirbt der Gasabnehmer keinerlei besonderen
Rechte und Vergünstigung. Damit ist die Möglichkeit
geschaffen, daß auch bessere Lampen und Herde, wenn
auch manchmal nicht nach neuestem Modell, gekauft wer-
den können.

Bevor der Installateur den von der Gasversorgung
unterzeichneten untern Teil der Anmeldung erhalten hat,
darf er den Angemeldeten nicht bedienen. Wo keine

Aussicht besteht, die weiter unten erwähnten monatlichen
Mietbeträge zu erhalten, wird entweder keine Bewilligung
erteilt oder der Mietbetrag für einige Monate zum Vor-
aus verlangt.

Solange die auf Miete abgegebenen Apparate nicht
gänzlich abbezahlt sind, dürfen Änderungen. M.ihnen nur
unter vorheriger Anzeige an die Gasversorgung und aus
Kosten des Mieters ausgeführt werden. Bis zur ganz-
lichen Abzahlung bleiben die- gemieteten Einrichtungen
Eigentum der Gasversorgung.

Der Mieter ist für gute Instandhaltung der Miet-
eimichwng verantworuich; er hat die Kosten zu tragen
für den gewöhnlichen Unterhalt (Ersatz von Glühkörpern.
Gläsern, Mundstücken, Brennerkronen, Reinigen von
Lampen und Kochern usw.).

Die gemietete Einrichtung darf bis zur gänzlichen Ab-
zahlung nicht veräußert werden. Nur mit Genehmigung
und Mitwirkung der Gasversorgung darf sie dem Nach-
folger in einer Wohnung übertragen werden. Beim Um-
zug hat der Mieter der Gasversorgung rechtzeitig Mit-
teilung zu machen und die Kosten der Umänderung zu
tragen.

Unter Zugrundlegung einfacher Kocher und Beleuch-
tungskörper, sowie unter Berechnung einer etwa drei-
jährigen Tilgungsfrist sind folgende monatliche Mietpreise
festgesetzt:

a) Beleuchtungseinrichtungen:
1 einfache Stubenlampe Fr. —.00
1 Zuglampe „ —.90
1 Gang-od. Küchenlampe „ —,40

b) Kocheinrichtungen:
1 Einlochherd Fr. —.40
1 Zweilochherd „ —.70
1 Dreilochhetd 1.10

Alle Einrichtungen, die zwischen dem 1. und 20. des
Monats in Miete geliefert werden, sind für den vollen
Monat mietspflichtig; nach dem 20. gelieferte Einrich-
tungen sind für den Rest des Monats mietsfrei.

Über jede Mieteinrichiung wird ein beidseitig unter-
zeichneter Vertrag abgeschlossen (Fig. 2). In diesem sind
Erstellungspreis und monatliche Mietbeträge einzeln auf-

Fig- 2.

Bertrag Nr.

Gasversorgung Rorschach

Vertrag
über

Liefervng vo« Gasapparate« auf Miete.
Zwischen der Gasversorgung Rorschach und Herr

wohnhaft Str Stock,

ist nach den bezüglichen Bestimmungen folgender Mietvertrag ab-
geschloffen worden:

Art. 1.

Die durch das Jnstallationsgeschäft
gelieferten Einrichtungen werden wie folgt berechnet:

1 Stubenlampe .Fr
1 Ganglampe „
1 Küchenlampe

1 Gasherd

Summa Fr.
Art. 2.

Der monatlich zu bezahlende Mietpreis beträgt Fr.
Art. 3.

Der Mieter hat von den bezügl. Bestimmungen vom 6. Dez.
1912 Kenntnis genommen.

Doppelt ausgefertigt:
Rorschach, den

Der Mieter:
Gasversorgung Rorschach.

geführt. Werden gebrauchte Einrichtungen in Miete ge-

geben, so wird der Erstellungspreis berechnet als Unter-
schied zwischen dem ursprünglichen Ecstellungspreis und
den bereits bezahlten Mietbeträgen.

Sobald die Summe der monatlichen Mietbeträge den

im Vertrag festgesetzten Erstàngspreis erreicht, gehen
die gemieteten Einrichtungen in den Besitz des Mieters
über. Durch Bezahlung des Restbetrages kann der Gas-
abnehmer schon vorher jederzeit die gemieteten Etmich-
tungen erwerben. Bei Auflösung des Mißverhältnisses
müssen wenigstens sechs Monatsbàsge bezahlt sein.

Wenn ein Gasabnehmer von Rorschach wegzieht und
die gemieteten Einrichtungen nicht kaufen will, so nimmt
sie die Gasversorgung zurück und vergütet ihm die Hälfte
der über die ersten sechs Monate hinaus geleisteten Miet-
betrage. Der Mieter bezahlt die Kosten für allfällige
Reinigung und Wiever in st andst- llung der gemieteten Ein-

richwngen.
Wo die gemieteten Einrichtungen mit einem gewöhn-

lichen Gasmesser in Verbindung stehen, kann die Gemeinde

Sicherstellung für den mutmaßlichen monatlichen Gas-

verbrauch verlangen oder einen Münzmesser einsetzen;

auch für die monatlichen Mietbeträge kann Sicherheit
verlangt werden.

3. Anlage von Gasinnenleitungen auf Teil-
Zahlungen. Anmeldung und Vertragsabschluß sind ähn-

lich wie vei der Miete von Herden und Lampen (Fig. 3

und 4). (Zur Vereinfachung sind die Anmeldungen und

Verträge auf vier verschiedene farbige Papiere gedruckt.)

Verträge über Leitungen werden nur mit dem Haus-
besitzer abgeschlossen. Von der Gasversorgung abge-

wiesene Antragsteller können auch tn diesen Fällen beim

Gemeinderat Beschwerde erheben und dessen Entscheid

verlangen
Sämtliche vorzunehmenden Arbeiten und Ergänzungen

dürfen nur durch die Gasversorgung oder durch die kon-

zessionierten Installateure ausgeführt werden. Bis M



fir. 45 gUitflr. frî)hicf,v ganbit».

gig. 3.

flnmelbuitg fir.

©ag^etforQttttQ 9loyfd)acl)

»nmelDung oon ©ttSIeilungen anf SRiete.

®er Unterzeichnete roünfc£)te bie ©rfteHung non ®aglei
tungen auf SSiete in feinem gaufe fie.

®ie bezüglichen SSeitimmungen Ijabe id) erhallen unb non
beten ^nhatt Senntnig genommen.

®ie ©rfiedung roiinfdje id) burd) bag 3nfta£(ation§gefd)äft

IK o r f d) a id), ben
®er §au§befi^er:

SInmelbung fir.

©ggfretjorauttg 9lorfd)ad)

tHmtielDussg bos ©aSIeltungen auf äRiete.

germ
SHorfiftfttib.

S8on ber ÎInmetbung beg gerat
für fein gang Sir. haben tnir Siemümg

genommen unb ermächtigen Sie zut' Sluêfii^rung be§ 2tuftrageg.

?)i o r f d) a cb. ben

©aëbetfongnng Sorfrfwri).

Sig 4.

giertrag Sir,

©qggegfot^wig 9lo?fd)qdf

JCettïCïg
über

©tfteKmtg ci»êï ©aSldtattfi auf äRiete,

3mifd)en ber ©agoerforgung SRorfd)ad) unb gerrr.
ift tiad) bett bezüglichen SBefitmntungen fotgenber Vertrag

abgefcbloffen toorben:
ältt. i.

®ie burd) ba§ ^nftaüationggefdjäft
erfteHte ©aginftallation int gaufe Sir. umfaftt:

®er ©ïfieûunggpreig fietlt ftd) auf fo-,
21s t. 2.

®ie nierteljäbrlici) jum noraug ju bejaijtenbe äRiete beträgt

Sr
SIrt. 3.

®er gaugbefi^er Ijat non ben. bezüglichen Süeftimmungen nom
6. ®ejember Stenntnig genommen.

®oppdt auggefertigt:
Si o r f d) a d), ben

®er gaugbefi^er:
©aSberforgnng 9iorfcf)ad).

gänglichen Slbgahlung bleiben bte Settungen ©igentum ber

©agoetforgung.
Set f)auëbeft|eï ift oerpftichtet, bte Settungen fofort

nac^ ber ©rfiellung firetdjen p laffen unb ben gewöhn»

litten Unterhalt ber Settungen unb Slnftridje felbft gu

tragen.
®le fphe ber oterteljährliehen ïeilgatilungen, bte com

£>augbefiiger jewetlg jum Soraug gu entrichten finb, muß
fo betneffen fein, baff bie Einlage tn wenigfieng bret fahren
abbezahlt ift. 2luct) bei Siict)tbenühung ber Settung muß
ber betrag fortlaufenb geletftet werben.

• Leitung („SJieifterblatt") 65t»
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Sieferungen für ben gewöhnlichen Unterhalt finb frei»
gegeben, ©r hat nicht nur für bte ©rfiellung einen fieberen
fahler, fonbern bei guter Sebicnung auch einen Kunben
für bie fpäteren ©rgänzungen unb UnterhaltSarbeiten.

®er ©in zug ber SRietbeträge, bie c II fällige ßurücf»
nähme gemieteter ®ocf)er unb Sampen ift einzig @adhe
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D. Sic gemachten ÊrfaljrMitgcn.
®ie feit ©daß ber neuen Seftimmungen gemachten

Erfahrungen haben bie Sorauëfehungen weit überlroffen.
Sig gum 30. guni 1914 würben 10 Serträge über Sei»

tungen unb 395 Serträge über Ipparate, pfammen 405
Serträge abgesoffen. Slußer Straft getreten finb 42 Ser»

Iräge; bur^ oorjeitige Seftjahlungen waren 12 Serträge
eriebigt.

Seim ©infe^en ber fßetroteumnot fommen biefe neuen
Sefiimmungen feßr gu ftatten. gm legten Halbjahr wur»
ben gegen 350 neue Serträge abgefcf)loffen ; ohne baß
big fetjt eine Ibnahme gu oergeidhneri ift. ®te SRiet»
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®ie bis je'gt oon ber ©agoerforgung gurüefgenommenen
Kocher unb Sampen finb augnahmglog wieber oerfauft,
b. h- auf SRiete abgegeben; namentlich bie im fßretg er»

mäßigten Kocher ftnben tn ber Sieget rafdh wieber einen
Abnehmer. ®ie aufgefiellten Sefiimmungen h«6e« W
in jeber- Segießung bewährt.

®icjenigen gnfiallateure, bie [ich burdh petfönlicfje
SBerbearbeit SRühe gaben, hetben fehr oiele neue Slbon»
nenten oermittelt. ®ie Steuerung hot fich berart etn»

gelebt, baß in leßter geit oftmalg Sente aug bem SRittel»
jtanb gerne oon ihr ©ebrauch machen, wenigfteng für fo
lange, big beffere Serbicnftoerhätlniffe ihnen bie Segai)»

lung bes Sefibetrageg ermögli^en.
Über ben ä^tehrfonfum an ©ag finb noch feine @r=
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neßmer auch nach Sehebung ber ipetroleumnot bauernb
beim ©ag oerbleioen. K.
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Fig, 3,

Anmeldung Nr.

Gasversorgung Rorschach

Anmeldung von Gasleitungen auf Miete.
Der Unterzeichnete wünschte die Erstellung von G aslei-

tungen auf Miete in seinem Hause („ Nr.
Die bezüglichen Bestimmungen habe ich erhalten und von

deren Inhalt Kenntnis genommen.
Die Erstellung wünsche ich durch das Jnstallationsgeschüft

Rorschach, den
Der Hausbesitzer:

Anmeldung Nr.

Gasversorgung Rorschach

Anmeldung von Gasleitungen auf Miete.
Herrn

Rorschach.
Von der Anmeldung des Herrn

für sein Haus Nr. haben wir Kenntnis

genommen und ermächtigen Sie zur Ausführung des Auftrages.

Rorschach. den

Gasversorgung Rorschach.

Fig 4.

Vertrag Nr.

Gasversorgung Rorschach

Wertrüg
über

Erstellrmg ewsZ Gasleitung auf Miete.

Zwischen der Gasversorgung Rorschach und Herrn
ist nach den bezüglichen Bestimmungen folgender Vertrag

abgeschlossen worden:
Art. l.

Die durch das Jnstallationsgeschäft
erstellte Gasinstallation im Hause Nr. umfaßt:

Der Erstellungspreis stellt sich auf Fr.
Ast. 2.

Die vierteljährlich zum voraus zu bezahlende Miete beträgt

Fr
Art. ä.

Der Hausbesitzer hat von den bezügliche» Bestimmungen vom
6. Dezember Kenntnis genommen.

Doppelt ausgefertigt:

Rorschach, den

Der Hausbesitzer:
Gasversorgung Rorschach.

gänzlichen Abzahlung bleiben die Leitungen Eigentum der

Gasversorgung.
Der Hausbesitzer ist verpflichtet, die Leitungen sofort

nach der Erstellung streichen zu lassen und den gewöhn-
lichen Unterhalt der Leitungen und Anstriche selbst zu

tragen.
Die Höhe der vierteljährlichen Teilzahlungen, die vom

Hausbesitzer jeweils zum Voraus zu entrichten sind, muß
so bemessen sein, daß die Anlage in wenigstens drei Jahren
abbezahlt ist. Auch bei Nichtbenützung der Leitung muß
der Betrag fortlaufend geleistet werden.
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Sobald die vierteljährlichen Teilzahlungen den im
Vertrag festgesetzten Erstellungspreis erreicht oder wenn
der Restbetrag bezahlt wird, geht die Einrichtung in das
Eigentum des Hausbesitzers über. Bei Handänderungen
der betreffenden Liegenschaft ist der Restbetrag sofort zu
bezahlen.

Die Apparate und Leitungen sind durch die Gemeinde
bis zur gänzlichen Abzahlung zu versichern.

O. Das Verhältnis nrit den Installateuren.
Wie aus den kurz zusammengefaßten Bestimmungen

hervorgeht, liegt diese Neuerung durchaus im Vorteil auch
für die Prioatinstallateure. Sie können mit den gedruckten
Bestimmungen und Anmeldebogen die Abonnenten auf-
suchen und sie zur Gasabnahme ermuntern. Die von
thnen erstellten Leitungen, die von ihnen gelieferten Kocher
und Lampen werden von der Gemeinde bezahlt, bei
monatlicher Rechnungsstellung. Für die Kocher und
Lampen erhalten sie den vollen Preis; für die Leitungen
ist ein kleiner Rabatt auf Normalpreise vereinbart. Die
Installateure können auch Herde und Lampen in reicherer
Ausstattung verkaufen; nur der Mehrbetrag muß ihnen
vom Abonnent bezahlt werden, während sie den Normal-
betrag von der Gasversorgung erhalten. Alle Ausbesse-
rungsarbeiten an Leitungen, Kochern und Lampen, alle
Lieferungen für den gewöhnlichen Unterhalt sind frei-
gegeben. Er hat nicht nur für die Erstellung einen sicheren
Zahler, sondern bei guter Bedienung auch einen Kunden
für die späteren Ergänzungen und Unterhaltsarbeiten.

Der Einzug der Mtetbelräge, die ollfällige Zurück-
nähme gemieteter Kocher und Lampen ist einzig Sache
der Gasversorgung Irgend eine Verlustgefahr besteht
also nicht für den Privatinstallateur. Rechnet man hinzu,
daß die vereinbarten Preise gut zu nennen sind, so wird
man begleifön, daß auch von Seite der Installateure die
Neuerung sehr begrüßt wurde.

v. Die gemachten Erfahrungen.
Die seit Erlaß der neuen Bestimmungen gemachten

Ersahrungen haben die Voraussetzungen weit übertroffen.
Bis zum 3V. Juni 1914 wurden 10 Verträge über Lei-
tungen und 395 Verträge über Apparate, zusammen 405
Verträge abgeschlossen. Außer Kraft getreten sind 43 Ver-
träge; durch vorzeitige Restzahlungen waren 12 Verträge
erledigt.

Beim Einsetzen der Petroleumnot kommen diese neuen
Bestimmungen sehr zu statten. Im letzten Halbjahr wur-
den gegen 350 neue Verträge abgeschlossen; ohne daß
bis jetzt eine Abnahme zu verzeichnen ist. Die Miet-
betrage gehen mit wenigen Ausnahmen pünktlich ein.
Die bis jetzt von der Gasversorgung zurückgenommenen
Kocher und Lampen sind ausnahmslos wieder verkauft,
d. h. aus Miete abgegeben; namentlich die im Preis er-
mäßigten Kocher finden in der Regel rasch wieder einen
Abnehmer. Die aufgestellten Bestimmungen haben sich

in jeder-Beziehung gewährt.
Diejenigen Installateure, die sich durch persönliche

Werbearbeit Mühe gaben, haben sehr viele neue Abon-
nenten vermittelt. Die Neuerung hat sich derart ew-
gelebt, daß in letzter Zeit oftmals Leute aus dem Mittel-
stand gerne von ihr Gebrauch machen, wenigstens für so

lange, bis bessere Verdienstoerhällnisse ihnen die Bezah-
lung des Restbetrages ermöglichen.

Über den Mehrkonsum an Gas sind noch keine Er-
hebangen gemacht; doch bedeuten 700 neue oder erwet-
terte Gas einricht angen für eine Ortschaft von 12,000
Einwohnern an und für sich eine erfreuliche Zunahme,
und es ist gewiß, daß die einmal gewonnenen Gasab-
nchmer auch nach Behebung der Petroleumnot dauernd
beim Gas verbleiben. k(.
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